
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Gemeinde Owingen (Gläubiger-ID: DE52ZZZ00000117179) Zahlungen 

von meinem (unseren) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 
Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Owingen auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Nach Erfassung des SEPA-Lastschriftmandats wird von der Gemeindekasse Owingen die 

Mandatsreferenznummer mitgeteilt. 

Das Mandat soll     ab sofort  ab dem _________________________
wiederkehrend für nachfolgende Abgabearten gelten (bitte ankreuzen): 

 Grundsteuer BZ:* 5. 0 1 0 0 . .

 Hundesteuer BZ:* 5. 0 1 0 2 . .

 Gewerbesteuer BZ:* 5. 0 1 0 1 . .

 Wasser/Abwasser BZ:* 5. 8 8 8 8 . .

 Verlässliche Grundschule BZ:* 5. 0 2 4 4 . .

 Kindergartengebühren

 für Kinder über 3 Jahre
BZ:* 5. 0 2 0 4 . .

 Kindergartengebühren

 für Kinder unter 3 Jahre
BZ:* 5. 0 2 0 5

 Miete/Pacht, Sonstiges BZ:* 5. . .

* Das Buchungszeichen ist zwingend anzugeben. SEPA-Lastschriftmandate ohne Angabe des

Buchungszeichens können unter Umständen nicht zugeordnet werden. 

Bereits zur Zahlung fällige Rückstände sollen mit abgebucht werden:  Ja 

Angaben zum Kontoinhaber: 

Nachname: Vorname: 

Straße und Hausnummer: PLZ und Ort: 

Kreditinstitut (Bank): 

BIC: Angaben zu Kreditinstitut, BIC und IBAN finden Sie auf ihrem Kontoauszug 

IBAN: 

D E
Telefon für Rückfragen (freiwillig): E-Mail für Rückfragen (freiwillig): 

Ort: Datum: Unterschrift Kontoinhaber: 

Bitte senden Sie das im ORIGINAL (kein Fax/keine E-Mail) unterschriebene Lastschriftmandat an: 

Gemeinde Owingen 

Gemeindekasse 

Hauptstraße 35 
88696 Owingen 

Bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitte an die Gemeindekasse 

Owingen unter Telefon 

07551/8094-24. 

. .



Datenschutzhinweis nach Art. 13 DS-GVO in 
Zusammenhang mit der Erteilung eines SEPA 
Lastschriftmandats 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Gemeinde Owingen, Hauptstr. 35, 88696 
Owingen, vertreten durch Herrn Bürgermeister H. Wengert, E-Mail: info@owingen.de, Tel. 
07551-8094-0. 

Kontaktdaten des externen Datenschutzbeauftragten 
Herr Dipl.-Inf.(FH) Jürgen M. G. Mayer, MAYER-BERGER GmbH, dsb@owingen.de, Tel. 07551-
9381624. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens für 
Forderungen der Gemeinde Owingen verarbeitet. Hierzu ist die Verarbeitung der Daten gemäß 
der EU-Verordnung Nr. 260-2012 Artikel 5, Absatz 3a i. V. m. § 6 Abs. 1 a) DSGVO notwendig. 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden an folgende Empfänger weitergegeben: 

- Zahlungsdienstleister 
- Finanzamt als Vollzugsbehörde der Steuergesetze  
- Gemeindeprüfungsanstalt als Überörtliche Prüfung der Kommunen in Baden-

Württemberg 
- Rechenzentrum ITEOS 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
Ihre personenbezogenen Daten werden an kein Drittland übermittelt. 

Betroffenenrechte nach DS-GVO Art. 15-21 und Art. 77 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

- Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

- Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche 
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

- Das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 Abs. 1 DSGVO). 
Aufsichtsbehörde ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70173 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de.  

Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Die Gemeinde Owingen benötigt Ihre Daten, um einen Zahlungsauftrag Ihrerseits gemäß den 
Bestimmungen des SEPA-Lastschriftverfahrens ausführen zu können. Als Nutzer des SEPA-
Lastschriftverfahrens sind Sie zur Bereitstellung Ihrer Daten verpflichtet. 


	SEPA-Lastschriftmandat
	5_Datenschutzhinweis SEPA Lastschriftmandat

	ab sofort: On
	ab dem: Off
	Grundsteuer: Off
	Hundesteuer: Off
	Gewerbesteuer: Off
	WasserAbwasser: Off
	Verlässliche Grundschule: Off
	Kindergartengebühren: Off
	Kindergartengebühren_2: Off
	MietePacht Sonstiges: Off
	undefined_3: 
	fill_3: 
	undefined_4: 
	fill_4: 
	undefined_5: 
	fill_5: 
	undefined_6: 
	fill_6: 
	undefined_7: 
	fill_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	5_2: 
	undefined_10: 
	fill_10: 
	Ja: Off
	Nachname: 
	Vorname: 
	Straße und Hausnummer: 
	PLZ und Ort: 
	Kreditinstitut Bank: 
	BIC: 
	E: 
	undefined_11: 
	Angaben zu Kreditinstitut BIC und IBAN finden Sie auf ihrem KontoauszugE: 
	Telefon für Rückfragen freiwillig: 
	EMail für Rückfragen freiwillig: 
	Ort: 
	Datum: 
	Datum Gültigkeit: 
	fill_8: 


